
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Beschlussvorlage 0008/2021 
 

 Bau- und Umweltamt 
  

 

B e r a t u n g s f o l g e: 

1. . Ausschuss für Umwelt und Mobilität  23.02.2021 Vorberatung N 

2. . Kreistag  11.05.2021 Entscheidung Ö 

3. . Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und 

Kreisentwicklung  

12.05.2021 Entscheidung Ö 

4. . Kreistag  18.05.2021 Entscheidung Ö 

 

 
 
 
 Iris Steger / 11.02.2021 
__________________________ 
 gez. Dezernent/in / Datum 
 
  
 
 
Naturschutzbeauftragte - Verlängerung der Bestellung von Herrn Dr. Thomas 
Heilig 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
Die Amtszeit des Naturschutzbeauftragten Herrn Dr. Thomas Heilig 

wird um 5 Jahre bis zum 28.02.2026 verlängert. 
 
 
Kurzdarstellung der Sach- und Rechtslage: 
 
Nach § 59 Abs. 4 Naturschutzgesetz (NatSchG) werden Naturschutzbeauftragte für 

die Dauer von 5 Jahren bestellt. Über die Bestellung und Verlängerung der Bestel-

lung entscheidet nach § 59 Abs. 4 NatSchG i.V.m. § 19 Abs. 2 Landkreisordnung der 

Kreistag. 

 

Herr Dr. Heilig wurde erstmals zum 01.03.1991 als ehrenamtlicher Naturschutzbeauf-

tragter für den Landkreis Ravensburg bestellt. Sein Zuständigkeitsbereich umfasst 
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die Gemeinden Amtzell, Bodnegg, Grünkraut, Waldburg, Schlier und Vogt. Herr Dr. 

Heilig ist wohnhaft in Bodnegg, 66 Jahre alt, verheiratet und hat 4 Kinder. Sein Stu-

dium mit den Fächern Biologie und Sport in Tübingen hat er 1985 mit dem 

2.Staatsexamen abgeschlossen (Gewässergüte an Wolfegger Ach und Schussen). 

Promoviert hat er 1988 über Faktoren zur Navigation beim Vogelflug. Von März 1987 

bis August 1989 war er bei der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege 

Tübingen (Betreuung und Einsatz des Ökomobils) beschäftigt. Anschließend unter-

richtete er am Gymnasium St. Konrad in Ravensburg. Mittlerweile befindet sich Herr 

Dr. Heilig im Ruhestand.  

 

Herr Dr. Heilig hat seine Bereitschaft zur Übernahme des Amtes für eine weitere Pe-

riode erklärt. 

 

Die Verwaltung schätzt die Arbeit von Herr Dr. Heilig sehr und schlägt eine Verlänge-

rung seiner Amtszeit vor. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  

Keine finanziellen Auswirkungen: Der Beschluss hat für den Landkreis keine finanzi-

ellen Auswirkungen. Die Anzahl der Naturschutzbeauftragten ändert sich nicht. 

 
 
 
Anlagen:  
Zu-Vorlage 0008-2021-1 Bestellung Naturschutzbeauftragte 
Für Ihre Notizen 
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